
Gemeindeverwaltung Laußig         
mit OT Authausen, Durchwehna, Görschlitz, Gruna, 
Kossa, Laußig, Pressel, Pristäblich 

 

Antrag auf Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis im öffentlichen 
Verkehrsraum gem. § 18 SächsStrG in Verbindung mit der 
Sondernutzungssatzung der Gemeinde Laußig 
1. Antragsteller (Anschriften sind vollständig und leserlich auszufüllen)  

  
Name    Vorname(n)  

Firma/ Verein /Partei  
 

Gesetzl. Vertreter, Vereinsinhaber, Verantwortlicher  

Straße  
  

PLZ   Ort, Ortsteil  

Telefon  E-Mail   
 

2. Art der Sondernutzung (zutreffendes ankreuzen)  
  

  Aufstellung eines Baugerüstes                         Werbe- oder Informationsveranstaltungsstände             

  Aufstellung von Schutzvorrichtung (Bauzäune usw.)        Aufstellen von Tische und Stühlen  

  Aufstellen von Maschinen, Kräne, Bauwagen usw.           Aufstellen von Verkaufsstände, Warenstände,                

  Lagerung von Materialien und Gegenstände                     Verkaufsautomaten, Verkaufswagen/Imbissstände        

  Aufstellung eines Containers                              
  

3. Ort, Dauer und Größe der beanspruchten Fläche der Sondernutzung  
  

PLZ/Ort/Ortsteil                               

von Straße  
  

bis Straße  

Dauer der Sondernutzung am/vom (Datum)  bis (Datum)  

Größe der beanspruchten Fläche (Länge, Breite, Tiefe)  

Grund der Sondernutzung  

Welcher Bereich wird in Anspruch genommen:             Fahrbahn                     Gehweg                 Radweg                Parkplatz                 Grünfläche  

Ausführende Firma (Anschrift):  

Verantwortlicher Bauleiter:   Telefonnummer:  

Erklärung: Es wird versichert, dass der Antragsteller und die ausführende Firma die Verantwortung für die ordnungsgemäßen 
Sicherungsmaßnahmen (Auflagen) übernimmt und die dafür entstehenden Kosten trägt. Ereignen sich Unfälle (auch Verkehrsunfälle), die 
durch diese Maßnahme bedingt sind und mit ihr in ursächlichem Zusammenhang stehen, so wird die Haftpflicht gegenüber dem jeweiligen 
Träger der Straßenbaulast in vollem Umfange vom Antragsteller/ausführende Firma übernommen.  
  
Hinweis: Der Antragsteller ist gleichzeitig Gebührenschuldner, sofern nichts anderes angegeben wird. Durch die Genehmigungsbehörde 
erfolgt keine Aufstellung und keine Weiterleitung/Beauftragung an Dritte zum Aufstellen von Verkehrszeichen.  
  

 Ort, Datum   Unterschrift, Stempel  

  
Gemeindeverwaltung Laußig, Leipziger Straße 23, 04838 Laußig  

Tel.: 034243 / 33917, Fax.: 034243 / 33921, E-Mail: j.krause@laussig.de  


